
Anlage 3 

 

AG Umsetzung des Schutzauftrags 

 
(Geändert durch die AG BKiSchG Stand Mai 2013 und ergänzt im Februar 2014) 

 

 

Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläuterungen  

 zum Schutzauftrag der Jugendhilfe  

 

 

 

 

Zu den „Eckpunkten und Hinweisen“ (dort mit  *  versehen) 

 

1. Schutzauftrag / Garantenpflicht / Staatl. Wächteramt 

2. Jugendamt 

3. Träger von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem 

SGB VIII erbringen 

4. Fachkräfte i. S. des § 8a Abs. 24 SGB VIII 

5. Gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung 

6. „insoweit erfahrene“ Fachkraft  

7. Kindeswohlgefährdung als Rechtsbegriff 

8. Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte bei der AbschätzungEinschät-

zung des Gefährdungsrisikos 

9. Frei zugängliche Hilfen 

10. Formen von Kindeswohlgefährdung (Vernachlässigung, Psychi-

schepsychische Misshandlung, Körperlichekörperliche Misshandlung, 

Sexuellersexueller Missbrauch) 

11. Gefährdungsgrad 

12. § 78e SGB VIII 

 

Weitere Begrifflichkeiten im „Formulierungsvorschlag“ 

13. Datenschutz / Vertrauensschutz 

14. Persönliche Eignung von hauptberuflich beschäftigtenTätigkeitsaus-

schluss einschlägig vorbestrafter Personen nach§ 72 a  

§ 72a SGB VIII 
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Begriff Erläuterung 

1. Schutzauftrag / Garanten-

pflicht / Staatl. Wächteramt 

Diese im Zusammenhang mit § 8a SGB VIII oft 

synonym verwendeten Begriffe bezeichnen ver-

schiedene Sachverhalte. 

 

Schutzauftrag  

§ 8 a SGB VIII konkretisiert die Umsetzung des 

Auftrags nach § 1 SGB VIII - erfasst ist die ge-

samte Jugendhilfe, denn  es gibt keine „kinder-

schutzfreie Zone“ in der Jugendhilfe. 

 

Staatliches Wächteramt 

Aufgabenträger ist die öffentliche Jugendhilfe – 

die Einbindung der Träger, die Leistungen nach 

dem SGB VIII erbringen, über Vereinbarungen 

nach § 8 a Abs. 24 SGB VIII verlagert diese 

Aufgabe nicht auf diese Träger, sondern bindet 

sie in diese nach ihren Möglichkeiten ein, da in 

der Regel der Leistungserbringer den unmittel-

baren Kontakt zum Kind / Jugendlichen hat. 

So sieht dies bereits auch der 11. Kinder- und 

Jugendbericht, Berlin 2002, Seite 253: „Das 

Kindeswohl bindet gleichermaßen öffentliche 

wie freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe – 

wie auch das „staatliche Wächteramt“ im Sinne 

einer öffentlichen Verantwortung für das Auf-

wachsen von Kindern und Jugendlichen sowohl 

von öffentlichen nderungals auch freien Trägern 

ausgeübt wird.“ 

 

Garantenpflicht  

Garantenstellung 

Dieser Begriff resultiert in erster Linie aus dem 

Strafrecht – Garant dafür, dass das Kindeswohl 

geschützt wird, ist immer eine Einzelperson – 

keine Institution. Entsprechende Garantenpflich-

tenEine Garantenstellung können auch die Mit-

arbeiter/innen der freien Träger (aus Vertrag/ 

oder tatsächlichem Handeln) haben. 

 

Abgrenzung zum Erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutz nach § 14 SGB VIII:: 

Nicht identisch mit dem Schutzauftrag des § 8a 
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SGB VIII ist der Erzieherische Kinder- und Ju-

gendschutz nach § 14 SGB VIII, der sich auf  

einzelne Bildungsveranstaltungen oder Aufklä-

rungs- bzw. Informationsveranstaltungen im 

Rahmen der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 

oder der Elternbildung bezieht. Erzieherischer 

Kinder- und Jugendschutz im Sinne des § 14 

SGB VIII zielt auf Prävention und auf die Befä-

higung junger Menschen, sich selbst zu schüt-

zen bzw. die Befähigung von Eltern, ihre Kinder 

vor Gefährdungen angemessen zu schützen. 

Der sog. Gesetzliche Kinder- und Jugendschutz 

nach dem Jugendschutzgesetz (JuSchG), dem 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) 

sowie weiteren Gesetzen ist keine Leistung 

nach dem SGB VIII, sondern richtet sich insbe-

sondere an Gewerbetreibende und Veranstalter 

mit dem Ziel, Gefahren in der Öffentlichkeit und 

im Medienbereich von Kindern und Jugendli-

chen abzuwenden. Personensorgeberechtigte 

sind von Vorschriften des JuSchG nur bei gröb-

licher Verletzung ihrer Erziehungspflicht erfasst 

(§ 27 Abs. 4 JuSchG). 

 

2. Jugendamt Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem So-

zialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 

haben die örtlichen Träger (Kreise und kreis-

freien Städte) ein Jugendamt zu errichten (§ 69 

SGB VIII). Die Aufgaben des Jugendamtes wer-

den vom Jugendhilfeausschuss und durch die 

Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen 

(§ 70 SGB VIII). 

 

Das Jugendamt ist nach § 8a Abs. 1, 2, 3 und 4 

5 verpflichtet bestimmte Verfahrensregelungen  

im Kinderschutz einzuhalten (siehe hierzu Ar-

beitshilfe (Checkliste) des Landesjugendamtes 

zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindes-

wohlgefährdung im Jugendamt gem. § 8a Abs. 

1 SGB VIII vom 30.06.06)  

 

Es hat weiterhin nach § 8a Abs. 2 durch4 Ver-

einbarungen zur Wahrnehmung des Schutzauf-
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trags bei Kindeswohlgefährdung mit den Trä-

gern von Einrichtungen und Diensten, die Leis-

tungen nach diesem Buch erbringen, sicherzu-

stellen, „dass alle Leistungserbringer ein ver-

gleichbares Schutzniveau gewährleisten können 

und Gefährdungsmomente tatsächlich kommu-

niziert werden.“ (Wiesner, SGB VIII Rdnr.10)zu 

treffen. Deren spezifischer Schutzauftrag ist in § 

8a Abs. 4 eigenständig geregelt.  

Grundlage für die Schutzpflichten freier Träger 

sind die privatrechtlichen Vereinbarungen zwi-

schen Eltern (als Leistungsberechtigter bzw. als 

Vertreter leistungsberechtigter Kinder und Ju-

gendlicher) und Diensten sowie Einrichtungen“ 

(Wiesner, SGB VIII § 8a Rdnr. 10) 

 

3. Träger von Einrichtungen und 

Diensten, die Leistungen nach 

dem SGB VIII erbringen 

Diese allgemeine Formulierung soll deutlich 

machen, dass der Kreis der Adressaten in der 

Kinder- und Jugendhilfe umfassend zu verste-

hen ist. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen 

Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe ist 

nicht erforderlich, da beide in den  Schutzbe-

reich des § 8a SGB VIII einbezogen sind, sofern 

Fachkräfte beschäftigt werden. 

Forderungen im Vorfeld des Gesetzgebungsver-

fahrens, Aufgabenfelder oder Trägergruppen 

auszunehmen ist der Gesetzgeber nicht gefolgt. 

Demnach sind insbesondere folgende Einrich-

tungen und Dienste angesprochen: 

 

 Einrichtungen und Dienste, die mit der 

Durchführung von ambulanten, stationä-

ren bzw. flexiblen Hilfesettings im Rah-

men der Hilfe zur Erziehung bzw. Ein-

gliederungshilfe f. seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche beauftragt sind 

(z.B. Einrichtungen der Erziehungshilfe, 

Psychologische / Erziehungsberatungs-

stellen, SPFH / Erz. Beistandschaften, 

soziale Gruppenarbeit, flexible intensiv-

pädagogische Hilfen im Inland) 

 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 

 Einrichtungen und Dienste der Kinder- 
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und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 

(hinsichtlich § 13 Abs. 2 bzw. § 27 Abs. 3 

SGB VIII nur dann, wenn die Leistung auf 

der Grundlage des SGB VIII, nicht jedoch 

lediglich auf der Grundlage von SGB II 

oder III erbracht wird) 

 Einrichtungen und Dienste der Förderung 

der Erziehung in der Familie (z.B.: Erzie-

hungsberatungsstellen, Mutter Kind Ein-

richtungen, Versorgung von Kindern in 

Notsituationen.) 

 

Soweit Einrichtungen und Dienste des öffentli-

chen Trägers ausgegliedert sind und damit nicht 

(mehr) dem Zugriff des Jugendamtes unterlie-

gen, sind auch mit diesen Vereinbarungen ab-

zuschließen. 

 

Pflegepersonen: Mit privaten Pflegepersonen 

(Vollzeitpflege § 33 SGB VIII) wird keine Ver-

einbarung getroffen. Wenn Aufgaben des Pfle-

gekinderdienstes durch einen freien Träger 

wahrgenommen werden, ist mit diesem eine 

Vereinbarung zu schließen. Pflegepersonen 

haben dem Jugendamt gegenüber gem. § 37 

Abs. 3 Satz 2 SGB VIII eine gesetzliche Unter-

richtungspflicht über wichtige Ereignisse, die 

das Wohl des Kindes betreffen. Diese ist im 

Pflegevertrag zu konkretisieren. 

 

Analog gilt dies auch für Tagespflegepersonen 

und Kindertagespflege-Dienste in freier Trä-

gerschaft, z. B. Tageselternvereine. Mit Tages-

pflegepersonen wird ebenfalls keine Vereinba-

rung getroffen. Vereinbarungen nach § 8a SGB 

VIII mit Kindertagespflege-Diensten sind nur 

dann erforderlich, wenn diese direkt an der Leis-

tungserbringung im Einzelfall beteiligt sind, z.B. 

durch Vermittlung oder wenn sie Leistungen im 

Sinne des § 23 Abs. 4 SGB VIII erbringen. Im 

Rahmen der Erlaubnis zur Kindertagespflege 

hat die Tagespflegeperson nach § 43 SGB VIII 

das Jugendamt u.a. über gewichtige Anhalts-
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punkte zu einer Kindeswohlgefährdung zu un-

terrichten. 

Wenn hier auch keine Vereinbarungsverpflich-

tung besteht, so ist doch § 72a SGB VIII zu be-

achten. Die Erhebung von polizeilichen Füh-

rungszeugnissen für Tages- und Vollzeitpflege-

bewerber erfolgt nach Auskunft des Bundesmi-

nisteriums der Justiz gebührenfrei.  

 

Auch mit kreisangehörigen Gemeinden ohne 

eigenes Jugendamt, sind Vereinbarungen abzu-

schließen, soweit diese Träger von Einrichtun-

gen und Diensten (z.B. Kindertageseinrichtun-

gen oder Jugendhäuser) sind. 

 

Träger von Einrichtungen der außerschulischen 

Jugendbildung nach dem Jugendbildungsgesetz 

Baden-Württemberg wie Musikschulen und Ju-

gendkunstschulen verfügen über keine sozial-

pädagogischen Fachkräfte. Vereinbarungen 

nach § 8a Abs. 2 SGB VIII können deshalb un-

terbleiben.4 SGB VIII können deshalb unterblei-

ben. Eine Verpflichtung zum Abschluss von 

Vereinbarungen nach § 72a SGB VIII besteht 

ebenfalls nicht, da die o. g. Einrichtungen keine 

öffentlich finanzierten Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII erbrin-

gen. Das Einholen polizeilicher Führungszeug-

nisse ist jedoch zu empfehlen, da aufgrund des 

intensiven und direkten Kontaktes, z.B. der Mu-

siklehrer/-innen zu Minderjährigen entsprechen-

de Schutzmechanismen angebracht sind. 
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4. Fachkräfte i. S. des 

§ 8a Abs. 24 SGB VIII: 

 

Die Vereinbarungen nach § 8a beziehen sich 

nur auf Fachkräfte (Definition im § 72 Abs. 1 

Satz 1 SGB VIII), nicht auf die dort ebenfalls 

erwähnten aufgrund besonderer Erfahrungen 

tätigen Personen. Unerheblich sind die Art und 

Weise sowie der Umfang der Tätigkeit (neben-

amtlich, hauptamtlich). Ehrenamtlich tätige 

Fachkräfte, die aufgrund ihrer fachlichen Quali-

fikationen beim Träger gezielt für Leistungen 

nach dem SGB VIII eingesetzt werden, sind in 

die Vereinbarungen gem. § 8a Abs. 24 SGB VIII 

einzubeziehen. 

 

Personen ohne Fachausbildung, die im Zu-

sammenhang mit der Leistungserbringung in 

unmittelbarem Kontakt zu Kindern und Jugend-

lichen stehen  (z.B. Hausmeister, Ferienbetreu-

er), müssen nicht in die Vereinbarung gem. § 8a 

Abs. 24 SGB VIII einbezogen werden.   

Die Träger sollten jedoch zumindest sicherstel-

len, dass solche Mitarbeiter Fachkräfte einschal-

ten, wenn sie kinderschutzrelevante Informatio-

nen haben, um „kinderschutzfreie Zonen“. in der 

Kinder- und Jugendhilfe zu vermeiden. 

 

Wird eine Leistung in Wahrnehmung von Auf-

gaben der Kinder- und Jugendhilfe von Perso-

nen ohne Fachausbildung erbracht (z. B. Feri-

enbetreuer) ist ein etwaiger Tätigkeitsaus-

schluss nach § 72a SGB VIII zu prüfen. Wird die 

Leistung durch neben- oder ehrenamtlich Tätige 

erbracht, ist zu beurteilen, ob aufgrund von Art, 

Intensität und Dauer des Kontakts eine Ein-

sichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis 

nach § 72 a Abs. 3 SGB VIII notwendig ist. 

 

5. Gewichtige Anhaltspunkte für 

Kindeswohlgefährdung 

 

Gewichtige Anhaltspunkte sind das auslösende 

Moment für die Wahrnehmung des Schutzauf-

trags. Nach Wiesner (Kommentar zu § 8a SGB 

VIII RdNr. 1314) soll mit diesen unbestimmten 

Rechtbegriffen zum Ausdruck gebracht werden, 

dass das Jugendamt ( und der Träger) eine 

Kindeswohlgefährdung nicht „erahnen“ müssen, 
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sondern dass im Hinblick auf den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit der Mittel konkrete Hinwei-

se auf eine Gefährdung bzw. auf eine Dynamik, 

die eine solche Gefährdung auslösen kann, vor-

liegen müssen. Damit wird eine bestimmte Risi-

koschwelle als „Eingangsvoraussetzung“  für die 

Wahrnehmung des Schutzauftrags beschrieben. 

Informationen, die nach Einschätzung der zu-

ständigen Fachkraft unterhalb dieser Schwelle 

bleiben, lösen nicht die in § 8a SGB VIII gere-

gelten Handlungspflichten aus. 

 

Zur Konkretisierung und Operationalisierung der 

unbestimmten Rechtsbegriffe wurden in der 

Praxis der Jugendämter inzwischen standardi-

sierte Instrumente und Arbeitshilfen entwickelt. 

Durch eine Strukturierung der notwendigen Ein-

schätzungen soll die Aufgabe für die befassten 

Fachkräfte handhabbarer und für alle Beteiligten 

sicherer, weil weniger fehleranfällig, gestaltet 

werden. Die Fokussierung auf relevante Infor-

mationen begünstigt in Verbindung mit Vor-

schlägen zur Erhebung ein Zeit sparendes Vor-

gehen.  Für die Jugendämter existieren einige 

bundesweit anerkannte Beispiele:  

- Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 

1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst 

(ASD), Deutsches Jugendinstitut München, 

2006 

- Melde- und Prüfbögen der Stadt Recklin-

ghausen, veröffentlicht in der Arbeitshilfe 

des ISA 

- Stuttgarter Kinderschutzbogen 

- Handlungsempfehlung Kindeswohlgefähr-

dung der Stadt Karlsruhe 

 

Diese Materialien sind neben der Checkliste des 

Landesjugendamtes zum Verfahren im Jugend-

amt geeignet, als Grundlage für die Wahrneh-

mung des Schutzauftrags im Jugendamt zu die-

nen. Mit den freien Trägern sollte im Rahmen 

der örtlichen Kooperation geklärt werden, in-

wieweit das jeweils vom Jugendamt genutzten 



9 

Instrument - in angepasster Form - auch für de-

ren Arbeitsfeld tauglich ist. 

 

6. „insoweit erfahrene“ Fach-

kraft: 

 

Die nach § 8a SGB VIII hinzuzuziehende „inso-

weit erfahrene“ Fachkraft soll über entspre-

chende Erfahrung in der Einschätzung von Ge-

fährdungssituationen für Kindeswohl verfügen. 

Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch sind an-

dere Kompetenzen notwendig, als bei Verdacht 

körperlicher bzw. gesundheitlicher Vernachläs-

sigung. 

 

Es kann nicht allein darum gehen, gesonderte 

„Kinderschutzfachkräfte“ auszubilden. Vielmehr 

sollten örtliche Netze zum Kinderschutz genutzt 

oder - soweit noch nicht vorhanden - aufgebaut 

werden. Insbesondere kommen  als „insoweit 

erfahren“ Fachkräfte aus spezialisierten Einrich-

tungen und  Diensten wie Erziehungsbera-

tungsstellen, Beratungsstellen gegen sexuelle 

Gewalt oder Kinderschutzzentren in Betracht 

(siehe auch Ziffer 8). Von Fachberatungen und 

Trägern sollten gezielt auf ermittelte Fortbil-

dungsbedarfe mit entsprechenden Angeboten in 

den Arbeitsfeldern reagiert werden.  

 

Eine Fachkraft (im Sinne des § 72 SGB VIII) 

sollte über folgende Kompetenzen verfügen um 

als „insoweit erfahrene“ Fachkraft im Sinne des 

§ 8a SGB VIII tätig zu sein: 

 

- Kenntnisse über Familiensysteme und die 

Dynamik  konflikthafter Beziehungen 

- Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendli-

chen in den jeweiligen Entwicklungsphasen 

- Symptome und Entwicklungsbeeinträchti-

gungen von Kindern und Jugendlichen in ge-

fährdenden Beziehungen  

- Bindungsverhalten und -bedürfnisse von 

Kindern 

- Risikobehaftete Lebenslagen von Familien 

- Ressourcenorientiertes Arbeiten mit Familien 

- Kenntnis des rechtlichen Rahmens von Kin-
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deswohlgefährdung und Datenschutz 

- Kenntnis des Hilfesystems und der Koopera-

tionswege 

- Methodische Kenntnisse zur kollegialen Be-

ratung 

 

Die insoweit erfahrene Fachkraft sollte in gewis-

ser Regelmäßigkeit mit Kinderschutzfragen tat-

sächlich befasst sein. 

 

Um Transparenz in Rollen und Auftrag zu erhal-

ten, sollten Fachkräfte des ASD in der Regel 

nicht „als insoweit erfahrene Fachkraft“ von 

freien Trägern hinzugezogen werden. Die Ein-

schaltung des Jugendamtes (in der Regel ASD) 

soll im Sinne des § 8a SGB VIII erst nach einer 

Risikoeinschätzung der Einrichtung bzw. des 

Dienstes in eigener Verantwortung und bei 

mangelnder Kooperation der Eltern oder Kinder 

und Jugendlichen erfolgen, wenn dies dort leist-

bar ist. Hier scheinen arbeitsfeldspezifische Ab-

sprachen angezeigt. 

 

 7. Kindeswohlgefährdung als 

Rechtsbegriff 

Der Begriff Kindeswohlgefährdung knüpft an § 

1666 BGB an. „Nach der Rechtsprechung des 

BGH,…liegt eine Kindeswohlgefährdung im 

Sinne des § 1666 Abs.1 Satz 1 BGB dann vor, 

wenn eine gegenwärtige oder zumindest un-

mittelbar bevorstehende Gefahr für die Kin-

desentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer 

Fortdauer eine erhebliche Schädigung des 

körperlichen, geistigen oder seelischen 

Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit vo-

raussehen lässt. (Wiesner SGB VIII, § 8a 

RdNr.1413b)  

 

Das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung al-

lein ermächtigt nicht zum Eingriff in die elterliche 

Sorge durch das Familiengericht. Hinzukommen 

müssen als Gefährdungsursachen nach § 1666 

BGB: 

- die missbräuchliche Ausübung der elterlichen 

Sorge; 
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- die Vernachlässigung des Kindes; 

- das unverschuldete Elternversagen oder 

das Verhalten eines/ Für die Einleitung familien-

gerichtlicher Maßnahmen ist die in die Zukunft 

gerichtete Feststellung  

1. einer Dritten;Gefährdungslage 

sowie die fehlende Bereitschaft und/ oder Unfä-

higkeit der Eltern, die Gefährdung abzuwenden 

(z.B. mit Unterstützung von Leistungen des Ju-

gendamtes). 

2. Eltern wollen oder können die Gefahr nicht 

abwenden 

erforderlich. 

 

Von Kindeswohlgefährdung ist zu unterscheiden 

eine „das Wohl des Kindes nicht gewährleisten-

de Erziehung“, die gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 

SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe zur Erzie-

hung begründet.  Diese liegt vor, wenn im Hin-

blick auf das Erziehungsziel in    § 1 Abs. 1 SGB 

VIII, also das Recht des Kindes oder Jugendli-

chen auf Erziehung zu einer eigenverantwortli-

chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

eine Fehlentwicklung bzw. ein Rückstand oder 

Stillstand der Persönlichkeitsentwicklung einge-

treten ist oder einzutreten droht. Dabei ist der 

Erziehungsstand des Kindes unter Berücksichti-

gung seiner konkreten Lebenslage, d.h. seines 

Alters, seiner Veranlagungen und seiner Sozia-

lisationsbedingungen zu beurteilen. Die Man-

gelsituation des § 27 SGB VIII muss nicht die 

Gefahrengrenze nach § 1666 BGB über-

schreiten. 

 

8. Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte bei der Abschätzun-

gEinschätzung des Gefähr-

dungsrisikos 

Bei der AbschätzungEinschätzung des Gefähr-

dungsrisikos müssen sich mindestens zwei 

Fachkräfte beraten; zumindest eine Person soll-

te über spezifische Kompetenzen für die Risiko-

abschätzungRisikoeinschätzung verfügen. Be-

stehende Teamstrukturen, Fachberatungen soll-

ten wo möglich eingebunden/genutzt werden.  

 

Es fällt in den Verantwortungsbereich der Lei-
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tung (des Dienstes oder der Einrichtung), dass 

ein praktikables Verfahren eingeführt und an-

gewandt wird. Fachberatung kann Teil der Lei-

tungsaufgabe sein. Ist dies nicht der Fall, ist zu 

klären, wie die Leitung informiert und einbezo-

gen wird.  

 

Auch Methodenkenntnis zur Durchführung kol-

legialer Beratung sollte vorhanden sein. Fallver-

antwortung und Leitungsverantwortung werden 

nicht durch Teamentscheide ersetzt. Im konkre-

ten Einzelfall kann auch die Einbeziehung ex-

terner Experten (Ärzte, Psychologen,…) erfor-

derlich sein. 

 

Verfügt der Träger nicht selbst über derartige 

Fachkräfte, wird eine Liste über die mögliche 

Hinzuziehung externer Fachkräfte erstellt. Der 

Träger klärt mit diesen Fachkräften ihre Verfüg-

barkeit, Art und Umfang des Einsatzes ab. 

 

Insbesondere folgende Institutionen/Fachkräfte 

können geeignet sein: 

 Beratungsstellen bei sexueller Gewalt 

 Beratungsstellen bei häuslicher Gewalt 

 Erziehungsberatung 

 Ehe-, Familie- und Lebensberatung 

 Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 

 Fachberatungen der Tagesbetreuung für 

Kinder 

 Frühförderstellen 

 Gesundheitsamt 

 Kinderschutzbund 

 Schwangerschaftskonfliktberatungsstel-

len 

 Soziale Dienste freier Träger 

 Suchtberatung 

Von (Kleinst-) TrägerTrägern und Einrichtungen, 

bei denen davon auszugehen ist, dass sie sel-

ber über keine insoweit erfahrene Fachkraft ver-

fügen und keine Verbindung zu externen Institu-

tionen/Fachkräfte haben, ist das Jugendamt 

frühzeitig einzubeziehen. 
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Die AbschätzungEinschätzung des Gefähr-

dungsrisikos erfordert eine fachliche (und 

rechtliche) Bewertung von Lebenslagen hinsicht-

lich 

 

- der möglichen Schädigungen, die die Kin-

der in ihrer weiteren Entwicklung aufgrund 

dieser Lebensumstände erfahren können; 

 

- der Erheblichkeit der Gefährdungsmomente 

(Intensität, Häufigkeit und Dauer des schädi-

genden Einflusses) bzw. der Erheblichkeit 

des erwarteten Schadens; 

 

- des Grades der Wahrscheinlichkeit (Prog-

nose) eines Schadenseintritts (Es geht um 

die Beurteilung zukünftiger Einflüsse, vor de-

nen das Kind zu schützen ist); 

 

- der Fähigkeit der Eltern(teile), die Gefahr 

abzuwenden bzw. die zur Abwendung der 

Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

 

- der Bereitschaft der Eltern(teile), die Ge-

fahr abzuwenden bzw. die zur Abwendung 

der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen. 

 

9. Frei zugängliche Hilfen Ohne Beteiligung des Jugendamtes kann ein 

freier Träger nur Hilfen vermitteln oder anbieten, 

die keiner Leistungsgewährung im Einzelfall 

bedürfen. Dies können zum Beispiel Beratungs-

stellenangebote, Hilfen durch Verwandte oder 

Ehrenamtliche, offene Stadtteilangebote sein. 

Insbesondere Hilfeplan gesteuerte Hilfen kön-

nen nicht ohne Beteiligung des Jugendamtes 

erbracht werden. 
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10. Formen von Kindeswohlge-

fährdung 

 

(Vernachlässigung, Psychi-

schepsychische Misshandlung, 

Körperlichekörperliche Miss-

handlung, Sexuellersexueller 

Missbrauch) 

Die nachfolgenden Definitionen von Formen der 

Kindeswohlgefährdung können allenfalls eine 

erste Orientierung ermöglichen. Es ist erforder-

lich sie vor dem Hintergrund des jeweiligen Pra-

xisfelds, der persönlichen und fachlichen Erfah-

rung der handelnden Personen und der konkre-

ten Umstände des Einzelfalls zu präzisieren und 

in ihrer Relevanz einzuschätzen. (Zum Beispiel 

unter Einsatz standardisierter Instrumente s. o.) 

 

Vernachlässigung 

 

- ist die andauernde oder wiederholte Unter-

lassung fürsorglichen Handelns sorgever-

pflichteter Personen (Eltern), welches zur Si-

cherstellung der physischen oder psychi-

schen Versorgung des Kindes notwendig wä-

re. 

- geschieht selten aktiv, sondern zumeist pas-

siv aufgrund unzureichender Einsicht oder 

unzureichenden Wissens. 

- stellt eine chronische Unterversorgung des 

Kindes durch nachhaltige Nichtberücksichti-

gung, Missachtung oder Versagung seiner 

Lebensbedürfnisse dar und hemmt, beein-

trächtigt oder schädigt seine körperliche, 

geistige oder seelische Entwicklung. 

- betrifft in erster Linie Kinder, die aufgrund 

ihres Alters oder aufgrund von Behinderung 

auf Förderung, Fürsorge und Schutz in be-

sonderer Weise angewiesen sind. 

- stellt eine basale Beziehungsstörung zwi-

schen Eltern und ihren Kindern dar. 

(Zitiert nach Schone 2006) 

 

Psychische Misshandlung  

 

Die Definition psychischer Misshandlung hat 

sich in der Praxis der Jugendhilfe als schwierig 

erwiesen. Kindler nennt fünf verschiedene Un-

terformen, die einzeln oder in Kombination auf-

treten können und als psychische Misshandlung 

angesehen werden müssen, wenn sie die Be-
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ziehung eines Elternteils zum Kind kennzeich-

nen:  

- feindselige Ablehnung (z.B. ständiges Her-

absetzen, Beschämen, Kritisieren oder De-

mütigen eines Kindes);  

- Ausnutzen und Korrumpieren (z.B. Kind wird 

zu einem selbstzerstörerischen oder strafba-

ren Verhalten angehalten oder gezwungen 

bzw. ein solches Verhalten des Kindes wird 

widerstandslos zugelassen);  

- Terrorisieren (z.B. Kind wird durch ständige 

Drohung in einem Zustand der Angst gehal-

ten);  

- Isolieren (z.B. Kind wird in ausgeprägter 

Form von altersentsprechenden sozialen 

Kontakten fern gehalten);  

- Verweigerung emotionaler Responsivität 

(z.B. Signale des Kindes und seine Bedürf-

nisse nach emotionaler Zuwendung werden 

anhaltend und in ausgeprägter Form überse-

hen und nicht beantwortet). 

(Kindler H. 2006  in Handbuch Kindeswohlge-

fährdung des DJI unter Angabe weiterer Quel-

len) 

 

Körperliche Misshandlung 

 

Unter körperlicher Kindesmisshandlung können 

nach Kindler im Kontext der Prüfung und Bear-

beitung von Fällen einer möglichen Kindeswohl-

gefährdung alle Handlungen von Eltern oder 

anderen Bezugspersonen verstanden werden, 

die durch Anwendung von körperlichem Zwang 

bzw. Gewalt für einen einsichtigen Dritten vor-

hersehbar zu erheblichen physischen oder psy-

chischen Beeinträchtigungen des Kindes und 

seiner Entwicklung führen oder vorhersehbar 

ein hohes Risiko solcher Folgen bergen.  

 

Sexueller Missbrauch 
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Sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Hand-

lung, die an oder vor einem Kind entweder ge-

gen den Willen des Kindes vorgenommen wird 

oder der das Kind aufgrund körperlicher, psy-

chischer, kognitiver oder sprachlicher Unterle-

genheit nicht wissentlich zustimmen kann. Der 

Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition 

aus, um seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten 

des Kindes zu befriedigen.“(Adelheid Unterstal-

ler in Handbuch Kindeswohlgefährdung des DJI) 
 

11. Gefährdungsgrad Die Verfahrensdauer von der ersten Wahrneh-

mung einer Gefährdung bis zur konkret notwen-

digen Reaktion (z.B. Gespräch mit den Perso-

nensorgeberechtigten, Angebot von Hilfen, Ver-

ständigung der Polizei zur unmittelbaren Gefah-

renabwehr, Information des Jugendamtes, weil 

Inobhutnahme oder Anrufung des Familienge-

richts notwendig erscheint) ist umso kürzer, je 

gravierender die Gefährdung ist. Bereits bei der 

ersten RisikoabschätzungRisikoeinschätzung ist 

daher abzuwägen, ob ein sofortiges Einschrei-

ten erforderlich ist, oder ob und wie lange zu-

gewartet werden kann. 

Weiterhin ist die Schutzbedürftigkeit maßgeblich 

nach dem Alter, dem Entwicklungsstand und 

dem aktuellen gesundheitlichen Zustand zu be-

urteilen (so ist z.B. das Gefährdungsrisiko umso 

höher einzuschätzen,  je jünger das Kind ist.)). 

 

12. § 78e SGB VIII 

 

Ab 1.Januar 1999 ist das Leistungserbringungs-

recht der Jugendhilfe neu geregelt. In das SGB 

VIII wurde seinerzeit ein neuer Abschnitt mit 

dem Inhalt „§ 78e SGB VIII regelt, dass für den 

Abschluss von Vereinbarungen über Leistungs-

angebote, Entgelte und Qualitätsentwicklungs-

vereinbarungen“ in den §§ 78a bis 78g SGB VIII 

eingefügt. 

 

§ 78 e SGB VIII regelt, dass  für den Abschluss 

solcher Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 SGB 

VIII der örtliche Träger der Jugendhilfe zustän-

dig ist, in dessen Bereich die Einrichtung liegt. 
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Damit ist auch die Zuständigkeit für den Ab-

schluss von Vereinbarungen mit überörtlichen 

Einrichtungen dem örtlichen Jugendamt und 

nicht dem überörtlichen Träger bzw. dem Lan-

desjugendamt zugewiesen. 

 

13. Datenschutz / Vertrauens-

schutz 

Grundsätzlich soll die Informationsweitergabe 

an das Jugendamt immer mit Wissen (d.h. nicht 

immer mit Einverständnis) der Betroffenen er-

folgen. Ausnahme: soweit der wirksame Schutz 

des Kindes oder Jugendlichen gem. § 8 a SGB 

VIII dadurch in Frage gestellt würde. 

Die Befugnis zur Weitergabe von Daten an das 

Jugendamt folgt hinsichtlich nicht anvertrauter 

Daten aus § 64 Abs.2 i. V. m. § 69 Abs. 1 Nr1 

Alt.2 SGB X, hinsichtlich anvertrauter Daten aus 

§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr.5 

 

Ausführliche Hinweise zum Datenschutz bei 

Kooperationen zwischen Jugendamt und ande-

ren Stellen finden sich z.B. in der Broschüre 

„Datenschutz und familiäre Gewalt“, Ministerium 

für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-

Holstein, Dezember 2005). 

 

14. Persönliche Eignung von 

hauptberuflich beschäftigtenTä-

tigkeitsausschluss einschlägig 

vorbestrafter Personen nach § 

72a SGB VIII 

 

Die Regelung des § 72 a SGB VIII erfasst im 

Unterschied zu § 8a SGB VIII nur  hauptberuf-

lich beschäftigte Personen, da sie unmittelbar 

auf § 72 Abs. 1 SGB VIII verweist. „Unerheblich 

bleibt dabei in welchem Arbeitsgebiet sie tätig 

sind und ob sie als Fachkraft oder aufgrund be-

sonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in 

der Lage sind, ihre Aufgabe zu erfüllen“ (Wies-

ner SGB VIII  § 72 a RdNr. 7). Darüber hinaus 

sind auch vom öffentlichen Träger vermittelte 

Personen (insbesondere Pflegepersonen) ein-

zubeziehen. 

 

Damit keine Schutzlücke entsteht, sollten eh-

renamtlich tätige Personen über andere geeig-

nete Instrumente einbezogen werden (sh. Emp-

fehlung des  Deutschen Bundesjugendrings 

vom Mai 2006). Dies betrifft alle Träger gleich-
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ermaßen.  

 

Die Regelung des § 72 a SGB VIII erfasst  Per-

sonen, die für den Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe in der Kinder- und Jugendhilfe tätig 

werden.  

 

Der § 72a Abs. 3 SGB VIII umfasst die neben- 

und ehrenamtlich tätigen Personen, die in 

Wahrnehmung der Kinder- und Jugendhilfe Kin-

der und Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, 

erziehen oder ausbilden oder einen vergleichba-

ren Kontakt zu diesen haben. Maßgeblich für 

die Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein er-

weitertes Führungszeugnis bei diesem Perso-

nenkreis ist die Art, Intensität und Dauer des 

Kontaktes mit Kindern und Jugendlichen. 

 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden 

durch die Absätze 2 und 4 zum Abschluss von 

Vereinbarungen zur Umsetzung des § 72a SGB 

VIII mit allen Trägern der freien Jugendhilfe ver-

pflichtet. Die Einholung von Führungszeugnis-

sen stellt nur ein Instrument dar, um sicherzu-

stellen, dass rechtskräftig verurteilte Straftäter 

nicht beschäftigt oder vermittelt werden und 

richtet sich direkt nur an den öffentlichen Träger. 

Auch der freie Träger soll jedoch über Vereinba-

rungen verpflichtet werden, sicherzustellen, 

dass er keine einschlägig vorbestraften Perso-

nen beschäftigt, die im persönlichen Kontakt mit 

Minderjährigen stehen (sh. BAGLJÄ –Hinweise 

zur Eignungsüberprüfung von Fachkräften der 

Kinder- und Jugendhilfe nach § 72a SGB VIII, 

weshalb durch die Einsichtnahme in erweiterte 

Führungszeugnisse kein vollumfänglicher 

Schutz gewährleistet werden kann. (Vgl. AGJ 

und BAGLJÄ 2013, Handlungsempfehlungen 

zum Bundeskinderschutzgesetz) 

 

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf ehren-

amtliche Mitarbeiter/-innen.  
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Auch für Zivildienstleistende, Teilnehmer/-innen 

im Freiwilligen Sozialen Jahr oder an anderen 

Freiwilligendiensten erscheint eine Überprüfung 

der Geeignetheit mit Hilfe von Führungszeug-

nissen nicht sinnvoll. Um auch hier keine 

Schutzlücke entstehen zu lassen, wird hier 

ebenfalls empfohlen, diese Personen durch an-

dere geeignete Instrumente einzubeziehen (s. 

obigen Hinweis zu ehrenamtlich tätige Perso-

nen).  

In den Handlungsempfehlungen zum Bundes-

kinder-schutzgesetz der AGJ und der BAGLJÄ 

wird darauf verwiesen, dass für Personen die im 

Rahmen eines regulären Freiwilligendiensts tä-

tig werden und bei diesem Dienst Aufgaben der 

Jugendhilfe wahrnehmen vergleichbare Bedin-

gungen wie für hauptamtlich tätige Personen 

gelten sollten..  

 

 


